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RS OGH 1926/9/4 1Ob694/26
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.09.1926

Norm

ABGB §367 C

ABGB §367 D

Rechtssatz

Die Eigentumsklage 3ndet gegen den Besitzer einer Sache statt, wenn diese dem unmittelbaren Vertrauensmann des

Eigentümers betrügerisch herausgelockt wurde und wenn der Besitzer wußte, daß der Gewerbsmann, von dem er sie

an sich brachte, sie für einen anderen veräußere.
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